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KAPITEL 21

ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG

A. Rechtsgrundlage
Zivilgesetzbuch, Art. 1386bis

B. Anwendungsbereich
Diese Bestimmungen finden Anwendung auf psychiatrische Patienten, auf Personen mit einer geistigen Behinderung oder auf Personen, die geistig beeinträchtigt sind und auf internierte Personen, die Schäden verursachen.

C. Verfahren
Auf der Grundlage dieses Artikels kann ein Richter den Schadensverursacher dazu verurteilen, nur einen Teil der entstandenen Kosten zu tragen. Diese Kosten müsste er ganz tragen, wenn er zum Zeitpunkt der Tat die Kontrolle über seine Taten gehabt hätte.

In diesem Fall berücksichtigt der Richter die Umstände und die Situation der Parteien.

Wenn eine gerichtliche Klage gegen den Schadensverursacher erhoben wird, sind die Bestimmungen der Familienversicherung sorgfältig zu lesen.

Ziehen Sie erst ihren Versicherungsgesellschaft zu Rate.
WO INFORMIERE ICH MICH ?
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"RECHTSANWALT
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"NOTAR
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"FRIEDENSRICHTER
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
(siehe "Nützliche Anschriften" am Ende dieses Handbuchs)
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